
Bei der Behandlung der gesetzlichen Voraussetzun
gen für die Anwendung der bedingten Verurteilung. 
wurde in den Seminaren der Versuch unternommen, 
eine Reihe von Faktoren herauszuarbeiten, die für die 
Bestimmung der Gesellschaftsgefährlichkeit der Tat 
von Bedeutung sind und u. U. die bedingte Verurtei
lung ausschließen. Hierzu gehören z. B.: die Höhe des 
durch die strafbare Handlung eingetretenen Schadens 
und der Vorteil, den der Täter daraus gezogen hat; 
mehrfache Begehung oder fortgesetzte Handlung, die 
meist Ausdruck stärkerer verbrecherischer Intensität 
sind; die Häufigkeit der gleichen Straftat am gleichen 
Ort und zur gleichen Zeit; die Mitwirkung mehrerer 
Täter; Umstände, welche die Art und Weise der Tat
begehung charakterisieren, d. h. die vom Täter ange
wandten Methoden und Mittel zur Überwindung eines 
erwarteten Hindernisses oder Widerstands (Einbruch, 
Mitführen von Waffen), die Methoden zur Erschwe
rung der Aufklärung bzw. zur Verdeckung der Tat, 
ferner die bewußte Ausnutzung des Ortes und der Zeit, 
um die Wirkung des Verbrechens zu erhöhen (z. B. 
wirtschaftliche Schwierigkeiten oder vorübergehende 
Störungen). — Eine Frage, deren Klärung vor allem 
Aufgabe der Rechtswissenschaft sein wird, ist die, ob 
„das Verhalten des Täters vor und nach Begehung der 
Straftat“ (§ 1 Abs. 1 StEG) ein Faktor ist, der zur Ge
sellschaftsgefährlichkeit der Straftat gehört. Die Ver
treter der Wissenschaft scheinen dies einhellig zu ver
neinen. Auf die praktische Tätigkeit des Richters hat 
diese Streitfrage allerdings keinen Einfluß, da das 
„Verhalten des Täters“ — z. B. sein Lebenswandel, 
seine Arbeitsleistungen und seine gesellschaftliche 
Tätigkeit, die Selbstanzeige der strafbaren Handlung, 
Versuche, den entstandenen Schaden wiedergutzu
machen usw. — von ihnen in jedem Fall geprüft wer
den muß — ganz gleich, welchen Charakter die Wis
senschaft diesem Faktor gibt.

Unklarheiten gab es in einigen Seminaren darüber, 
ob die Bedingung für die Vollstreckung der bedingt 
ausgesprochenen (Freiheitsstrafe schon mit der Be
gehung einer weiteren' strafbaren Handlung eintritt 
oder ob auch bereits eine Verurteilung erfolgt sein 
müsse. In Übereinstimmung mit dem Wortlaut des § 1 
Abs. 1 Satz 2 StEG wurde die Auffassung heraus
gearbeitet, es genüge, wenn der Täter die Tat inner
halb der Bewährungfrist begangen hat und dies dem 
Gericht noch vor der Beschlußfassung nach § 2 StEG 
bekannt wird; die Verurteilung des Täters wegen der 
neuen Straftat zu einer mehr als dreimonatigen Ge
fängnisstrafe könne auch noch nach Ablauf der Be
währungfrist erfolgen. Zu beachten ist dabei aller
dings, daß der Beschluß nach § 2 nicht vor der Ver
urteilung gefaßt wird — das Gesetz zwingt in den Fäl
len, in denen bei Ablauf der Bewährungszeit ein Er
mittlungsverfahren bereits eingeleitet ist, nicht zu 
einer s o f o r t i g e n  Beschlußfassung nach Ablauf der 
Bewährungiszeit* * i.. Ist der Beschluß jedoch ergangen und 
wird nunmehr festgestellt, daß der Täter während der 
Bewährungszeit eine neue, zweite Straftat begangen 
hat, dann ist allerdings nichts mehr zu ändern: der 
Täter gilt hinsichtlich der ersten Straftat als nicht be
straft, die Bedingung für die Vollstreckung der Strafe 
kann nicht mehr eintreten.

In Ausnahmefällen kann eine neue Straftat, die wäh
rend der Bewährungszeit begangen wurde und die die 
Voraussetzungen des § 1 StEG erfüllt, nochmals zur 
Anwendung der bedingten Verurteilung führen, ins
besondere bei ungleichartigen Delikten, z. B. wenn der 
Täter zunächst ein Verkehrsdelikt und dann einen 
geringfügigen Diebstahl begangen hat. Selbstverständ
lich kann in diesen Fällen die erste bedingt ausge
sprochene Strafe nicht vollstreckt werden — wie dies 
einige Seminarteilnehmer annahmen —, weil nicht zu 
einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde.

Eine lebhafte Diskussion entstand über die Frage, 
ob aus den neuen Strafarten bzw. zwischen ihnen und 
den übrigen Strafarten eine Gesamtstrafe gebildet 
werden kann. Dies ist selbstverständlich insoweit zu 
verneinen, als es sich um nicht gleichartige Strafen 
handelt. Übrigens ist auch kaum ein Fall denkbar, in 
dem das Gericht gegen denselben Täter gleichzeitig

* Dies wird in einer Durchführungbestimmung zum StEG 
geregelt werden, deren Erlaß bevorsteht. — D. Red.

Freiheitsstrafe verhängen und ihn bedingt verurteilen 
wollte. Wie aber ist es, wenn verschiedene Straftaten 
in einer Verhandlung abzuurteilen sind und das Gericht 
— was allerdings selten Vorkommen wird — unter den 
Voraussetzungen des § 1 zu der Auffassung gelangt, daß 
eine bedingte Verurteilung ausreicht? Hier kann nur 
eine Gesamtstrafe bedingt ausgesprochen werden.

Keine Übereinstimmung wurde in einigen Seminaren 
darüber erzielt, ob die Untersuchungshaft im Fall der 
bedingten Verurteilung angerechnet werden kann. 
Während einige Diskussionsredner von § 219 StPO aus
gingen, wonach im Urteil mit über die Anrechnung der 
Untersuchungshaft entschieden werden muß, vertraten 
andere die Meinung, daß der Charakter der bedingten 
Verurteilung — ebenso der des öffentlichen Tadels und 
der Geldstrafe — prinzipiell die Anrechenbarkeit aus
schließe. Es wird zweckmäßig sein, diese Frage ein
heitlich zu regeln, und zwar in der Weise, daß die 
Anrechnung der Untersuchungshaft bei bedingter Ver
urteilung nachträglich erfolgt, wenn es nach Eintritt 
der Bedingung zur Vollstreckung der festgesetzten 
Strafe kommt. Bereits im Urteilstenor auszusprechen: 
„Für den Fall der Vollstreckung der bedingt ausgespro
chenen Strafe wird die Untersuchungshaft angerech
net“, ist im Hinblick auf das Wesen der bedingten Ver
urteilung die ja gerade eine Strafe o h n e  Freiheits
entziehung ist, bedenklich.

Eine erste Anleitung für die Anwendung der weite
ren neuen Strafart, des öffentlichen Tadels, muß be
tonen, daß auch hier die schon bei der bedingten Ver
urteilung erwähnten Faktoren zur Bestimmung der 
Gesellschaftsgefährlichkeit zu beachten sind. Das Ge
richt muß die Gewißheit haben, daß das mit einer 
öffentlichen Mißbilligung des Verhaltens des Täters 
endende Strafverfahren beim Täter zur Erkenntnis der 
Verwerflichkeit und Gesetzwidrigkeit seines Handelns 
geführt hat. Die erzieherische Wirkung des öffentlichen 
Tadels wird in erster Linie auf der Verhandlungs
führung und auf einem überzeugenden Urteil beruhen. 
Die weitere gesellschaftliche Erziehung des Täters muß 
durch seine Umgebung, insbesondere durch seine 
Arbeitskollegen und die gesellschaftlichen Organisatio
nen seines Betriebes, erfolgen. Die Verantwortlichkeit 
der Betriebe, Organisationen und staatlichen Organe 
für die weitere Erziehung des Verurteilten ist in der 
Hauptverhandlung, in geeigneten Fällen auch im Urteil, 
konkret auszusprechen.

Nach § 7 StEG ist jetzt die öffentliche Bekannt
machung jeder Bestrafung möglich. Staatsanwalt und 
Gericht müssen sich ernste Gedanken darüber machen, 
ob der konkrete Fall sich für eine öffentliche Bekannt
machung eignet und in welcher Form diese durchzu
führen ist, damit die bestmögliche Wirkung erzielt 
wird. Die Einwirkung auf andere Bürger und die Auf
klärung der Bevölkerung werden in der Regel ent
scheidende Gründe für die Anordnung der öffentlichen 
Bekanntmachung sein (z. B. bei einem Sittlichkeitsver
brecher, der längere Zeit sein Unwesen trieb, bei 
Schiebern und Spekulanten usw.). Jedoch müssen 
schädliche Nebenfolgen, wie die unnötige Anprange
rung in der Kreiszeitung, unbedingt vermieden werden. 
Die Bekanntmachung in der Kreiszeitung wird z. B. 
nur dann in Betracht kommen, wenn die Sache wirk
lich Bedeutung für den ganzen Kreis hatte.

Die Art und Weise der Bekanntmachung ist nicht 
gesetzlich vorgeschrieben, sondern dem Gericht über
lassen. In den Seminaren wurde davon ausgegangen, 
daß die Bekanntmachung nicht auf die Tagespresse be
schränkt ist, sondern auch in Fachzeitschriften, Be
triebs- und Dorfzeitungen, 'Verfügungs- und Mittei
lungsblättern, als Anschlag an der Wandzeitung, Ge
richtstafel usw. erfolgen kann, ja, es besteht auch die 
Möglichkeit der mündlichen Bekanntmachung durch 
Richter (einschließlich Schöffen) oder Staatsanwalt in 
Versammlungen im Betrieb, im Wohnbezirk, aber auch 
durch gesellschaftliche Organisationen.

Inwieweit das Gericht, anders als bei §§ 165, 200 
StGB2, gemäß § 7 StEG gezwungen ist, die Art und 
Weise der öffentlichen Bekanntmachung im Urteilstenor

2 Hier handelt es sich nicht um öffentliche Bekanntmachung
i. S. des § 7 StEG, sondern um die Erteilung der Befugnis an 
den Verletzten zur Bekanntmachung.
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